
deln sind (Dzw. wären), Das spezifisch sozialpolitisch unverfügbarer Ungleichheit
Christliche dieses tandpunktes liegt Q  . FÖr CIUN| vVon Kinderkrippen, Propagierung
ım Inhaltlichen, sondern der Unterordnung der Berufstätigkeit der Frau, Mutterschaft
der den rinzipien der Er- nicht als geschlechtsspezifische tfaltung
enntnis.  gkei; des Menschen wurzelnden der Person, csondern als Hindernis chancen-
Ozialethik ınter das christliche Liebesgebot. leicher eIZ; mm Mann Orl  entierter
Der christlichsoziale tandpunkt ist Entwicklung.) Ahnlich werden die Begriffe
cehen nich;  en bloß VOoO partieller, sondern D „Demokratisierung” und „Eigentum“
universaler erbindlichkeit. Lichte der en Soziallehre detailliert
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rundgedanken der assischen Soziallehre übersichtliche Darstellungsgabe und die Fä-
entwickelt: Naturrechtsethik (der Versuch, higkeit des Vft. hervorzuheben, die cozial-

cittliche Ordnung Inhalt der Pflicht philosophischen Probleme ohne implifizie-
3 dem Wesen des Menschen bestim- TUuUNg einem breiteren, interessierten Publi-
men), Individual- und Sozialnatur des Men- kum zugänglich zZzuUu machen. Dieses ird das
schen (Menschenwürdigkeit alg Daseinssinn, Buch mit Gewinn lesen,
Sozialnatur als Gesellscha  ichkeit des Men- Wien Günther Pöltner
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sch Beziehungseinheit, die aAuUSs dem RILEY GH, Christian Inif;  fiation.  +
Wesen des Menschen als Individualnatur Pomparative Study of the Interpretation of
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gleichheit mentiert. Dieser im Grunde reits begonnen hat und der reale Beginnvid: Begriff ist blind die Eigen- der eschatologischen Wiedergeburt und Auf-
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dein sind (bzw. wären), Das spezifisch 
Christliche dieses Standpunktes liegt nicht 
im Inhaltlichen, sondern in der Unterordnung 
der in den Prinzipien der natürlichen Er­
kenntnisfähigkeit des Menschen wurzelnden 
Sozialethik unter das christliche Liebesgebot. 
Der christlichsoziale Standpunkt ist so ge­
sehen nicht bloß von partieller, sondern von 
universaler Verbindlichkeit. 
Im Abschnitt „Prinzipielles" werden die 
Grundgedanken der klassischen Soziallehre 
entwickelt: Naturrechtsethik (der Versuch, 
die sittliche Ordnung als Inhalt der Pflicht 
aus dem Wesen des Menschen zu bestim­
men), Individual- und Sozialnatur des Men­
schen (Menschenwürdigkeit als Daseinssinn, 
Sozialnatur als Gesellschaftlichkeit des Men­
schen; natürliche Gesellschaft als jene Form 
des Zusammenwirkens, deren Ziel sich aus 
dem Wesen des Menschen ergibt; Gesell­
schaft als Beziehungseinheit, die aus dem 
Wesen des Menschen als Individualnatur 
folgt); Gemeinwohl (das nur im Zusammen­
wirken verwirklichbare personale Sein der 
Gesellschaftsmitglieder); soziale Gerechtig­
keit (Problem der Gleichheit bzw. Ungleich­
heit der Menschen in dem dreifachen Sinn 
von leiblich bedingter, in Sozialsituation und 
in Selbstbestimmung wurzelnder Ungleich­
heit, soziale Gerechtigkeit als Verhältnis­
gleichheit, die sowohl die personale Entfal­
tung des einzelnen ermöglicht als auch die 
sozialpolitisch unverfügbare Ungleichheit be­
rücksichtigt); Subsidiaritätsprinzip, Autorität 
(Wissens- und Weisungsautorität, gleiche 
Kompetenz der Bürger bezüglich der Be­
stimmung des Gemeinwohls angesichts der 
weltanschaulichen Neutralität des Staates); 
die soziale Frage (die bleibend gestellt ist 
angesichts der sich wandelnden Gesellschafts­
situation, soziale Gerechtigkeit ist ständige 
Aufgabe und nicht endgültig zu verwirk­
lichen). 
2 weitere Abschnitte sind der Darstellung 
und der kritischen Würdigung des Libera­
lismus (klassischer Liberalismus und Neo­
liberalismus) und des Marxismus (orthodoxer 
Marxismus, Neomarxismus, Maoismus) ge­
widmet. Zuletzt diskutiert A. in „Oberlegun­
gen" aktuelle Themen wie Chancengleich­
heit, Demokratisierung und Eigentum. 
Am Beispiel der Familie, der Stellung der 
Frau, dem Problem der alten Menschen, der 
Ungleichheit der unterschiedlich Begabten 
zeigt A. die Unmenschlichkeit einer Sozial­
politik auf, die sich am Begriff der Chancen­
gleichheit orientiert. Dieser im Grunde indi­
vidualistische Begriff ist blind für die Eigen­
art der aus Selbstbestimmung erwachsenden 
Ungleichheit. Er tendiert zu einer Auflösung 
eigenverantwortlichen Handelns, indem das 
„Ich will nicht" umgedeutet wird in die 
Folge vorgefundener ungleicher Startbedin­
gungen. (Das hat z. B. bei der Familie zur 
Folge, daß die Hospitalisierung des Kindes 
in Kauf genommen wird zur Beseitigung von 
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sozialpolitisch unverfügbarer Ungleichheit -
Förderung von Kinderkrippen, Propagierung 
der Berufstätigkeit der Frau, Mutterschaft 
nicht als geschlechtsspezifische Entfaltung 
der Person, sondern als Hindernis chancen­
gleicher - letztlich am Mann orientierter -
Entwicklung.) Ähnlich werden die Begriffe 
„Demokratisierung" und „Eigentum" im 
lichte der christlichen Soziallehre detailliert 
erörtert. Abschließend sind die klare und 
übersichtliche Darstellungsgabe und die Fä­
higkeit des Vf. hervorzuheben, die sozial­
philosophischen Probleme ohne Simplißzie­
rung einem breiteren, interessierten Publi­
kum zugänglich zu machen, Dieses wird das 
Buch mit Gewinn lesen. 
Wien Günther Pöltner 

LITURGIK 

RILEY M. HUGH, Christian Initiation. A 
Pomparative Study of the Interpretation of 
the Baptismal Liturgy in the Mystagogical 
Writings of Cyrill of Jerusalem, John Chry­
sostom, Theodore of Mopsuestia and Am­
brose of Milan. (Studies in Christian Anti­
quity, 17) (XXXIII u. 481.) The Catholic 
University of America Press, Washigton D. 
C. 1974. Ln. S 21.-. 
Ein vergleichendes Studium der Taufliturgie 
in den mystagogischen Schriften der 4 gro­
ßen Kirchenväter führt zu dem Ergebnis, 
daß die Väter, so ernst sie die Oberlieferung 
der liturgischen Zeichen nahmen, doch nicht 
darauf verzichten wollten, auf das jeweilige 
Bewußtsein und die Bedürfnisse ihrer Hörer 
Rücksicht zu nehmen. Gerade dieser Aspekt 
der Mystagogie der Väter verrät die schöpfe­
rischen Möglichkeiten, mit denen sie sich zu 
helfen wissen, um ohne der vorgegebenen 
Liturgie Gewalt anzutun, ohne ihre Hörer 
in theol. Kontroversen hineinzuziehen, die­
sen nach ihrer Fassungskraft die ganze Sinn­
weite der liturgischen Zeichen aufzu­
decken. 
Bei Cyrill liegt die Emphase auf dem Be­
zug der liturgischen Zeichen zu Leben, Tod 
und Auferstehung J esu. Chrysostomus wie­
der zeigt seinen Gläubigen in einer Zeit 
der Auseinandersetzung zwischen Kirche und 
Staat, wie Leben, Kreuz und Tod Jesu neu 
aktuell werden, wenn sich der Christ der 
radikalen Herausforderung der weltlichen 
Macht gegenübersieht. Theodor interpretiert 
die Liturgie als Botschaft der Hoffnung: in 
den Symbolen ruht die Wirklichkeit, die be­
reits begonnen hat und der reale Beginn 
der eschatologischen Wiedergeburt und Auf­
erstehung des neuen Menschen in der kom­
menden Welt. Ambrosius bringt hinzu so 
etwas wie die Erlösung der Vorstellungs­
kraft. In seiner Theologie der Verwandlung 
aller Schöpfungselemente, der Kreuzung der 
ursprünglichen Schöpfung mit dem Erlösungs­
plan Gottes im Geheimnis von Jesu Tod und 
Auferstehung vermag er etwa in solchen 

427 



liturgischen Zeichen, wie ben pendende große Rolle. Doch gibt darüber
Wasserquelle, Grab und Wiedergeburt, vom wertvolle beiten, von Born-

duftende Gemeinschaft PT Neuge- kam dıy üngstens von Christof Wind-
uften, die Anfänge der Neuschöprung zu horst (mit reichen Literaturangaben) Der
sehen, die im Mysterium Christi vollendet, stellt dann kath. Katechismen und
Im Glauben schon ichtbar und grei 611l 7 ihre Autoren O Über die Eucharistielehre
eoffenbart eben unter den konkreten Zei- eser Katechismen Sin  C Wir schon von
chen der ©  © Kötter Münster 1969, R& 98) unterrich-
Vf., der sich 5.  x in bezug auf die Quellentexte tet; kann aber geiner Untersuchung
bestens informiert hat und 1  in großen noch andere Katechismen, .  ber er hin-

auUS, nam. machen, w  W  Va eicher ein bedeu-Komplexen (Renuntiatio und Bekenntnis,
Taufakt, postbaptismale Zeremonien)} geinen tender ewinn ist. Die bio- und bibliogra-
Stoff übersichtlich ZUur Darstellung bringt, phischen Fakten cinı gewissenhaft und VeL-
mMe1n! Schl: mit Recht, ese enstll: detailliert vorgeführt und
615 Mystagogie der großen äter des eine colide Grundlage zukünftiger Forschung.

eginen auch eute noch gültigen Mo-
dellchar:  er besitzen.

Der (systematische stellt d 'auf
ogie dieser (18) Katechismen VOTrF.: Anders

Graz oOnannes Bauer alsc Kötter gibt aber nicht gesondert
je nach den einzelnen BEeNCHN Werken

LADE WINFRIED, Die auftfe in den DOr- wieder, sich hier Überschneidungen
canisianischen katholischen Katechismen des vermeiden S52N. Er legt die ystematik von

Jahrhunderts 1 eutschen Sprachgebiet, Luthers großem Kate:  SMUS zugrunde (We-
(Bibliotheca humanistica eformatorica, en, Wirkungen, Spender und Empfänger,

27 380.) Graf, eUwWw- Taufhan ung) Das könnte in einer
koop/Niederlande 1979 Hfl 95  | — @1 auf den ersten Blick verwundern, eI-

Seitdem Barth VOr mehr als WEeIS! sich aber als außerordentlich sachge-
ertaurfe vehement e  S Frage gestellt hat, recht, weil Kontroverse der Reforma-
ist das Problem Glaube und Taufe vielfach tionszeit dadı esonders ansı WIr
ventiliert worden. Vor em auch die rage, Dieser Systematik ist als Punkt dann das
wıe der Glaube der Eltern, Paten und der SOB. Taufgedächtnis (die gemeinschaf
ganzen Erwachsenengemeinde, e  S hinein Tauferinnerung sowochl wie das private Tauf-

eine Kind getauft wird, genügend gedenken) angefügt, wohl auf von
katechetisch unterbaut ist, Die rage stellte es Lehrer Balthasar Fischer, der hier
csich der Reformationszeit, der inschlägig gearbeitet hat.
als der Grund der Rechtfertigung betrachtet Die Arbeit überzeugt der Anlage, in der
wurde: 611e stellt sich heute ebenso eindring- Heranziehung der Quellen camt reicher

G der Glaube der eme1in!| und des Bibliographie und deren tüchtiger Verarbei-
Eit N  x ohne weiteres mehr und Durch Der Retormations-
intakt vorausgesetzt werden darf. Die Tauf- geschichtler wird dem 3 ebenso dankbar
katechese ist also das Um und der Ver- Sein £undierte Erkenntnisse wie der Li-
antwortbarkeit der dertaufe. geht turgiker und Sakramententheologe.

Wien Johannes Emminghaus
vorcanisianischen kath, Kat
einer Diss. rIer, 6IO der Frage ler

ismen des
LITURGISCHE ITE16. nach. Das dort
TRIER, (Hg.), Erhöre die Bıtteneinen eutlichen Einschnitt, el in esem
deines Volkes. e1l5 Kommentare zZu den

konfessionellen
der Augsburger Religionsfriede den

Stand einstweilen tosct- ÖOrationen des eisbuches. Für Verkündigung
und Meditation. Die Sonntage imschreibt und „Summa“” des Petrus Canli-
Jahreskreis. Benziger, Züäüril Herder,

dentinums aufnimmt.
S1115 erscheint, die auch Dekrete des Tri-

Freiburg 1978, art. lam cfr 22.50,
G 205.40.Der der Arbeit stellt den geschicht-

lichen und theologisch-systematischen Hin- Die Liturgiekonstitution 35, Z und
tergrund der Trage VOTLT': la D  © f -1Nter- die re! als konstitutives Element des
B-  en und -spendung bis Reformation und Gottesdienstes besonders hervorgehoben. Da
dann Tauflehre der Reformatoren, SDE- ©  > Teil les Wortgottesdienstes ist
ziell Luthers und Zwinglis. Der den biblischen sungen unmittelbar
über die Täuferbewegung MIr dabei olgt, nimmt cie bisher Ausgang und Thema
etwas zZu kurz geraten sein, zumal dort meist von diesen etzteren Nle:;  300 M be-
wesen: und auch heute noch nicht 39, 2 ausdrücklich, neben dem
diskutierte Elemente der Tauflehre BE- Gotteswort der Schrift auch die Liturgie

itten C' >  © fre ich damals, WERCIL selbst ausgelegt werden soll Die ubigen
des Schwärmertums vVon Altgläubigen wiıie sollen besser erfassen, Was 61e in der ıe
Reformatoren in leicher Weise bek  58  pft, feiern. Wenn 31 Präsidialgebete les
nicht ogleich ragen kamen. Wohl 'gen mit ihrem Amen zu hren eigenen
spielt Täuferproblematik (Geist-, Wasser- machen sollen, ist unumgänglich, laß
und Bluttaufe) ın den Katechismen s sie auch egreifen, S Amen Sagen.
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liturgischen Zeichen, wie Leben spendende 
Wasserquelle, Grab und Wiedergeburt, vom 
Salböl duftende Gemeinschaft der Neuge­
tauften, die Anfänge der Neuschöpfung zu 
sehen, die im Mysterium Christi vollendet, 
im Glauben schon sichtbar und greifbar sind, 
geoffenbart eben unter den konkreten Zei­
chen der Liturgie. 
Vf., der sich in bezug auf die Quellentexte 
bestens informiert hat und in 3 großen 
Komplexen (Renuntiatlo und Bekenntnis, 
Taufakt, postbaptismale Zeremonien) seinen 
Stoff übersichtlich zur Darstellung bringt, 
meint am Schluß mit Recht, daß diese klas­
sische Mystagogie der großen Väter des 
4. Jh. einen auch heute noch gültigen Mo­
dellcharakter besitzen. 
Graz Johannes B. Bauer 

GLADE WINFRIED, Die Taufe in den t1or­
canisianischen katholischen Katechismen des 
16. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. 
(Bibliotheca humanistica &: reformatorica, 
Bd. 27) (XXVIII u. 380.) De Graf, Nieuw­
koop/Niederlande 1979. Ln. Hfl 95.-. 
Seitdem K. Barth vor mehr als 30 Jahren die 
Kindertaufe vehement in Frage gestellt hat, 
ist das Problem Glaube und Taufe vielfach 
ventiliert worden. Vor allem auch die Frage, 
wie der Glaube der Eltern, Paten und der 
ganzen Erwachsenengemeinde, in die hinein 
das kleine Kind getauft wird, genügend 
katechetisch unterbaut ist. Die Frage stellte 
sich in der Reformationszelt, da der Glaube 
als der Grund der Rechtfertigung betrachtet 
wurde; sie stellt sich heute ebenso eindring­
lich, wenn der Glaube der Gemeinde und des 
Elternhauses nicht ohne weiteres mehr als 
intakt vorausgesetzt werden darf. Die Tauf­
katechese ist also das Um und Auf der Ver­
antwortbarkeit der Kindertaufe. G. geht in 
seiner Diss. (Trier) historisch der Frage der 
vorcanisianischen kath. Katechismen des 
16. Jh. nach. Das Stichjahr 1555 bildet dort 
einen deutlichen Einschnitt, weil in diesem 
Jahr der Augsburger Religionsfriede den 
konfessionellen Stand einstweilen fest­
schreibt und die „Summa" des Petrus Cani­
sius erscheint, die auch die Dekrete des Tri­
dentinums aufnimmt. 
Der 1. T. der Arbeit stellt den geschicht­
lichen und theologisch-systematischen Hin­
tergrund der Frage vor: Tauflehre, -unter­
richt und -spendung bis zur Reformation und 
dann die Tauflehre der Reformatoren, spe­
ziell Luthers und Zwinglis. Der Abschnitt 
über die Täuferbewegung scheint mir dabei 
etwas zu kurz geraten zu sein, zumal dort 
wesentliche und auch heute noch nicht aus­
diskutierte Elemente der Tauflehre ange­
schnitten wurden, die frellich damals, wegen 
des Schwärmertums von Altgläubigen wie 
Reformatoren in gleicher Weise bekämpft, 
nicht sogleich zum Tragen kamen. Wohl 
spielt die Täuferproblematlk (Geist-, Wasser­
und Bluttaufe) in den Katechismen keine 
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große Rolle. Doch gibt es darüber einige 
neuere wertvolle Arbeiten, so von H. Bom­
kamp u. a., jilngstens von Christof Wind­
horst (mit reichen Literaturangaben). Der 
2. T. stellt dann die kath. Katechismen und 
ihre Autoren vor. Ober die Eucharistielehre 
dieser Katechismen sind wir schon von F. J. 
Kötter (Münster 1969, = RST 98} unterrich­
tet; G. kann aber in seiner Untersuchung 
noch 4 andere Katechismen, über Kötter hin­
aus, namhaft machen, was sicher ein bedeu­
tender Gewinn ist. Die bio- und bibliogra­
phischen Fakten sind gewissenhaft und ver­
dienstlich detailliert vorgeführt und damit 
eine solide Grundlage zukünftiger Forschung. 
Der 3. (systematische) T. stellt die Tauftheo­
logie dieser (18) Katechismen vor. Anders 
als Kötter gibt er sie aber nicht gesondert 
je nach den einzelnen angezogenen Werken 
wieder, so daß sich hier Oberschneidungen 
vermeiden lassen. Er legt die Systematik von 
Luthers großem Katechismus zugrunde (We­
sen, Wirkungen, Spender und Empfänger, 
Taufhandlung): Das könnte in einer kath. 
Arbeit auf den ersten Blick verwundern, er­
weist sich aber als außerordentlich sachge­
recht, weil die Kontroverse der Reforma­
tionszeit dadurch besonders anschaulich wird. 
Dieser Systematik ist als 5. Punkt dann das 
sog. Taufgedächtnis (die gemeinschaftliche 
Tauferinnerung sowohl wie das private Tauf­
gedenken) angefügt, wohl auf Anregung von 
Glades Lehrer Balthasar Fischer, der hier 
einschlägig gearbeitet hat. 
Die Arbeit überzeugt in der Anlage, in der 
Heranziehung der Quellen samt reicher 
Bibliographie und deren tüchtiger Verarbei­
tung und Durchdringung. Der Reformations­
geschichtler wird dem Vf. ebenso dankbar 
sein für fundierte Erkenntnisse wie der U­
turgiker und Sakramententheologe. 
Wien Johannes H. Emminghaus 

LITURGISCHE INSTITUTE SALZBURG, 
TRIER, ZORICH (Hg.), Erhöre die Bitten 
deines Volkes. Geistliche Kommentare zu den 
Orationen des Meßbuches. Für Verkündigung 
und Meditation. Bd. I: Die Sonntage im 
Jahreskreis. (217,) Benziger, Zürich/ Herder, 
Freiburg 1978, Kart. 1am. DM 26.-, sfr 22.50, 
S 205.40. 
Die Liturgiekonstitution hat in Art. 35, 2 und 
52 die Predigt als konstitutives Element des 
Gottesdienstes besonders hervorgehoben. Da 
die Homllie Teil des Wortgottesdienstes ist 
und den biblischen Lesungen unmittelbar 
folgt, nimmt sie bisher Ausgang und Thema 
meist von diesen letzteren allein. Doch be­
tont Art. 35, 2 ausdriicklich, daß neben dem 
Gotteswort der m. Schrift auch die Uturgie 
selbst ausgelegt werden soll: Die Gläubigen 
sollen besser erfassen, was sie in der Liturgie 
feiern. Wenn sie die Präsldialgebete des 
Uturgen mit ihrem Amen zu ihren eigenen 
machen sollen, so ist es unumgänglich, daß 
sie auch begreifen, wozu sie Amen sagen. 


